
874

für ein verführtes Mädchen ſei, würde eine Verletzung des Beicht  —
geheimniſſes bedeuten, enn ſpäter dem Obern ekannt würde, wel
cher Perſ die Geldſumme zukäme, alls CS nicht eine Perſon iſt,
welche öffentli als gefallene Perſon ekannt ware Im letzteren
Falle nämlich waäre mn der Beicht des Sterbenden das peccatum
Complicis nicht Unter dem Siegel des Beichtgeheimniſſes mitgeteilt,
ſondern als öffentlich Bekanntes unterſtellt worden.

Sobald die Bedingung erfüllt iſt, welche der Sterbende
die Uebergabe des Geldes die beſtimmte von ihm verführte Perſ
geknüpft hat, muß Norbertus dafür ſorgen, daß jener Perſ die
Summe zugeſtellt werde, jedoch o daß dadurch der Obere oder irgend
emn anderer weder un Kenntnis des Verführers noch un Kenntnis der
Verführten ſie nicht öffentlich als bekannt iſt) kommen
kann. Er muß alſo fordern, daß ih die Summe nebſt Zinſen
übergeben werde

Weigert ſich der Obere, dies zu tun, ſo iſt unächſt uchen,
ob nicht durch ſeinen höheren Ordensobern dazu kann gezwungen
werden. ſt dies unmöglich oder unwirkſam, ſo hat Norbertus die

Angelegenheit, SaIVO sigillo sacramentali. nach Rom die
Congregatio de Religiosis 3u berichten; dieſe wird zweifelsohne

die Herausgabe des Geldes 3u erzwingen wiſſen Dieſe Maßnahmen
treffen, dazu iſt Norbertus, um ſein eigenes ewiſſen 3u ent

laſten, ver  E
Valkenburg (Holla Aug m  U
II (Täuſchung über Unfruchtbarkeit der Braut.) arzell

heiratet die V  *  ebekka Nach der Hochzeit erfährt Marzell, daß
Rebekka vor mehreren Jahren eine Operation durchgemacht hat, durch
die ihr die Möglichkeit, Utter 3 werden, genommen iſt

War die Ehe zwiſchen Marzell und Rebekka gültig?
Was iſt dem Marzell 3 raten?
Marzell mußte ſich vor der Verehelichung ber die Geſund

2

heit ſeiner Braut und mithin ber ihre Befähigung zur Ausübung
der ehelichen die nötige Gewißheit verſchaffen Das
eine Forderung der lugheit, deren Unterlaſſung ihm jetzt die pein⸗
lichſte Ungelegenheit bereitet. Hat dagegen Marzell vor der Ehe ſich
ber die Geſundheit der Braut bei ihr ſelbſt und bei deren Eltern.
erkundigt und wurde ETL von dieſen abſichtlich ber die Verſtümmelung
Rebekkas mn Unkenntnis gehalten, ſo ieg verſchuldete, für die Eltern
Rebekkas nd dieſe ſelbſt er ſündhafte Täuſchung vor a, auch

arzell iun ſeiner Argloſigkeit die Möglichkeit eines derartig
verhängnisvollen körperlichen Mangels bei J  *  ebekka nicht in Er
wägung gezogen nd diesbezügliche Erkundigungen unterlaſſen hat,
var ES chwere Verpflichtung der rau ſowohl Dte deren Eltern,
Gus ſich dem Bräutigam die nötige Aufklärung über die Sachlage
nd die Unmöglichkeit der Nachkommenſchaft 3u geben. Sie durften.
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nicht eine Tatſache verſchleiern, die nach Abſchluß der Ehe zur
Kenntnis des Beteiligten oIommen und das lück der geplanten Ehe
von vornherein mn rage ſtellen mußte

WarE aber trotz der verſchuldeten Irreführung durch die Braut
die Ehe wiſchen arzell und Rebekka gültig? Dieſe Frage iſt 3
bejahen. mne Ehe muß lange als gültig angeſehen werden, als
das Gegenteil nicht nachgewieſen iſt Eine Ehe wie die hier m Frage
ſtehende könnte auf Grund des geſchlechtlichen Unvermögens der Frau
ungültig erſcheinen. Jedoch gab Rom auf die Anfrage ber die Zu
läſſigkeit einer olchen Ehe, die wegen der Entfernung der ODvarien
ungültig 1e den Beſcheid, die Eingehung der Ehe ſei nicht
hindern. Wenn die Schwangerſchaft dadurch unmöglich wurde, daß
eunn dazu notwendiges inneres Organ der Frau verkümmert war, ſo
galt dieſer Mangel Im teren Recht nicht als trennendes Hindernis
des Geſchlechtsunvermögens, ondern als Unfruchtbarkeit. Früher mag
die phyſiologiſche Urſache des Uebels mn den meiſten Fällen
bekannt geblieben ern Der höhere Stand der Wiſſenſcha Unſerer
Zeit ſetzt den Arzt mn die Lage, durch Entfernung der Dyarien die
Befruchtung auszuſchließen. Dieſer Umſtand wurde von der Kirche
bisher nicht als genügen erachtet, deshalb die Freiheit der Ehe
ſchließung 3u beſchränken und das Hindernis des geſchlechtlichen Un
vermögens über ſeine bisherige Anwendbarkeit auszudehnen.

Was iſt dem Marzell raten? ſt die Ehe wiſchen Marzell
nd Rebekka gültig, dann wird ſie durch Vollziehung unauflöslich.
Nach dem Vollzug der Ehe önnte deshalb nuL der Nachweis eines
trennenden Hinderniſſes, das vor der Eingehung der Ehe überſehen wor
den wäre, den Grund für die Trennung nd die Erlaubnis zul Wieder—
verheiratung Abgeben. Könnte Marzell den Nachweis liefern,
daß vor der Heirat die Gültigkeit der Ehe die Bedingung der
Fähigkeit Rebekkas zur Schwangerſchaft geknů hat, ſo wäre die
Ungültigkeit der Ehe der nichtbewahrheiteten Bedingung
vorhanden.

Hat Marzell hingegen vor dem Vollzug der Ehe den Mangel
bei ſeiner Gattin erfahren ud daraufhin die Vollziehung Uunter
Aſſen, dann möge EL ohne Bedenken die Löſung des Bandes der
nicht vollzogenen Ehe bei der kirchlichen Behörde achſuchen, VaS
ihm bei der vorliegenden Sachlage gewährt wird Das weltliche
Gericht wird ihm die Scheidung ebenfalls gewähren.

Valkenburg (Hollan VO Laurentius
III (Ungültige Ehedispens und Konvalidierung.) Titia

äußert bei der Beichte ſtarke Bedenken bezüglich ihrer vor mehreren
Jahren eingegangenen Ehe Vom Beichtvater näher befragt, Tklärt
ſie, nach vorher erlangter Dispens des Heiligen Stuhles ihren
Vetter (Consobrinus germanus) geheiratet 3u haben; mM Hinſicht
auf die erlangende Dispens ſei ona fde ihre Schwangerſchaft
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